
Nähere

Ausführung einiger Grundsätze
vow Reichspostwesen .

eit einiger Feit sind verschiedene Schrif¬
ten vom Reichspostwesen zum Vor¬

scheine gekommen ^ ) , die mich unter an¬
dern vorzüglich deswegen aufmerksam ge¬
macht haben , weil ich das wenige , was
ich in meiner historischen Entwickelung der
heurigen Reichsverfassung von diesem Ge¬
genstände erwehnen können , von Schrift¬
stellern , die sonst sehr von einander abwei¬

chen ,

*) Ich meyne hier hauptsächlich drey anony -
mische Schriften , deren Verfasser mir nicht
bekannt sind : i ) Ueber die Mißbräuche des
kaiserlichen Reichspostwesens im Teutschen
Reiche , und derselben rcichsgesetzliche wie
auch Reichspolizey gemäße Abstellung ; mit
Teutscher Freyheit beleu chtet von emcmTeut-
schen Biedermanne , Teutschland 178Y . 8 . 5.
Bogen ; 2 ) Vorläufige Beleuchtung und Un -
gründ der angeblichen Mißbräuche des kai¬
serlichen Reichspostwesens , mit Teutscher
Wahrheit von einem Privatmanne . Plus iflo
veri ( non duri ) , ß loquor , oris ero . 178Y . 8 -
5 . Bogen ; 3 ) Historisch - statistische Zlbhand ,
lung über das kaiserliche Reservatrecht des
Reichspostwesens , als eines fürstlich - Taxu
schen Erblehns und wichtigen Artikels der
neuen wahlcapitulalion zur Erklärung der
aufrührischen Druckschrift über die Mißbräu¬
che desselben rc . und anderer Gegenschriften .
Clamor inanis ineß , et sesquipedalia turgent ! —
Teutschland 1790 . mit Teutscher Wahrheit . "
14 . Octavdogen.

Vvrerinnerung
zur Beleuchtung

der pütterschen Erörterung .

@ 0 zuversichtlich das Reichspostgeneralat
sich mit der allgemeinen Zufriedenheit des

deutschen Publikums schmeicheln darf , so ist
dasselbe nichts desto weniger seit einigen Jah¬
ren von mehrern theils genannten , theils unge¬
nannten Schriftstellern sehr heftig , zuweilen
auch sehr unglimpflich angefochten worden . In
den wenigsten dieser Schriften ist etwas gründ¬
liches , was einer Widerlegung bedürfte , auf¬
zufinden . Die mehresten sind mit Gemein¬
plätzen beladen , führen leeres Geschwätz , wor¬
über man sich allenfalls im Vertrauen auf die
gute Sache hinaus sehen kann .

Nur kann man dieses nicht , wenn man
ganz andere Absichten , als die etwaige Befrie¬
digung eines Schriftstellerkützels darunter be¬
merket . Aus dieser Ursache fand man es nicht
undienlich , des Herrn geheimen Justitzraths
pürcers Abhandlung vom Reichspostwesen,
die das erste Heft seiner Erörterungen und
Beispiele des deutsche , : Graacs - und Für¬
stenrechts ausmacht , und die darin aufgestell¬
ten Grundsätze etwas näher zu beleuchten . Die¬
se Schrift mußte schon im April 1790 . das
Publikum zu demjenigen vorbereiten , was Se.
Durchlaucht der Herzog zu Braunschweig erst
im Julius des gedachten Jahres auszuführen
gesinnet waren , pütcer mußte durch sein er -

A 2 wor -

*



chm , in ganz verschiedenen Absichten ange -
führt finde .

Das hat mich bewogen , diesem an sich
gewiß nicht unwichtigen Gegenstände , der
auch in mündlichen Lehrvorrragen nicht so
nach Würden erschöpft werden kann , noch
eine eigene etwas ausführlichereErörterung
zu widmen , die sowohl meinen Zuhörern
als anderen , die sich etwa meiner compen -
diarifthm Schriften vom Scaarsrechte be¬
dienen , allenfalls zu einer Art vonLommen -
rar über die darin enthaltenen Capitel vom
Postwestn dienen können .

Weil hier vieles auf richtig bestimmte
Grundsätze von der eigentlichen Beschaffen¬
heit der kaiserlichen Restrvatrechce und de¬
ren Verhältnisse zur reichsstandischen Lan¬
deshoheit ankömmt , worüber insonderheit
in Anwendung derselben auf das Teutsche
Postwesen von denen , die hierüber geschrie¬
ben haben , sehr von einander abweichende

wordenes Ansehen ein Unternehmen zum vor¬
hinein zu vertheidigen suchen , welches durch
Gründe nie gerechlfertiget werden kann . In
dem IXten § . des Illten Hauptst . im Illten Ab¬
schnitte der pütterschen Erörterung vom Reichs -
postwesen verräth sich diese seine Absicht auf
die unverkennbarste Art .

In wie weit die pütterschen Grundsätze
Stich halten , überläßt man dem Publikum
zu beurtheilen , wenn es diejenigen , so in die¬
ser Beleuchtung aufgestellt werden ,_ mit jenen
des Herrn pürcers wird verglichen haben .

Obschon es nun hicbei die Absicht keines¬
wegs hat , neue Prätensioncu und Anfoderun -
gen auf diesen Grundsätzen zu bauen ; so glaubt
man doch vermöge derselben mit doppeltem
Rechte fodern zu können , daß man in dem
ungestörten Besitze und ruhigen G - nusse desje¬
nigen geschützet werde , was man auf die recht¬
mäßigste Avt erworben , und seit undenklichen
Jahren hergebracht hat .

Meynungen behauptet werden ; so habe ich ,
um der Sache so rief als möglich auf den Grund Zu gehen , davon anfangen müssen ,
mich erst um Bestimmung einer richtigen Granzlinie zwischen kaiserlichen Reservacrech -
ren und reichsstandischenLandeshoheitsrechten nach der wahren . Teutschen Reichsverfas-
sirng überhaupt zu bemühen .

Hernach war es nöthig den Ursprung und den wahren Verlauf der ganzen Geschich¬
te des Teutschen Reichspoftwesens zur möglichst zweckmäßigen Uebersicht historisch zu ent¬
wickeln , um so in Vergleichung dieser historischen Thatsachen mit jenen allgemeineren
Grundsätzen das wahre rechtliche Verhältniß zwischen den Taxischen Reichsposten und den
reichsstandischen Terrirorialposten nach unserer Teutschen Reichsverfassung genauer bestim -
men zu können .

Uur endlich auch in dieser Erörterung nicht bloß im Allgemeinen stehen zu bleiben ,
sondern mir individuellen Beyspielen auch darauf noch mehr Licht zu werfen , habe ich
an : Ende noch das Beyspiel des Postwesens in den hiesigen sowohl churfürftlichen als her¬
zoglich - Brauschweigisch - Lüneburgischen Landen hinzugefügt .
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